
Antrag Nr. 1 des Landesverbandes Nordrhein-Wes alen für den 44.Bundesparteitag der Partei 
Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei) am 17. Juni 2023. 
 

Der Bundesparteitag möge beschließen, dass § 1.4 der Finanzordnung um folgenden Satz ergänzt 
wird: "Der Bundesschatzmeister legt auf Antrag eines Landesvorstands innerhalb von drei 
Werktagen Rechenscha  über die Finanzlage des Landesverbands ab." 

 

 

Begründung: 

Die den Landesverbänden zustehenden Finanzmi el werden vom Bundesschatzmeister 
treuhänderisch verwaltet. Zu den treuhänderischen Pflichten sollte es gehören, innerhalb 
angemessener Zeit Rechenscha  über das anvertraute Vermögen abzulegen. Damit würden die 
Landesverbände in die Lage gesetzt, ihre Finanzen zu planen und diese auch gegenüber den 
Mitgliedern darlegen zu können. 

 


